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“Wartburgschützenkreis “ e. V. 
 

Mitglied  im  “ Thüringer Schützenbund “  e.V. 
und     „ Landes Sport Bund Thüringen „  e.V. 
VR-Nr.: 453 beim Amtsgericht Bad Salzungen 
Internet  :   www.wartburgschuetzenkreis.de 

  

 
 

   E H R U N G S O R D N U N G 
                “ Wartburgschützenkreis “  e.V. 
 
 
Die Ehrungsordnung  „ Wartburgschützenkreis „ e.V. ( WSK ) basiert auf: 
 

• Der Ehrungsordnung des Thüringer Schützenbundes e.V.  vom 23. 11. 2002 
• Der Ehrenordnung des Landessportbund Thüringen e.V.    vom 21. 03. 1998 
• Der Ehrungsordnung des Deutschen Schützenbundes e.V.  vom  März  1988 

 
1.  Zuständigkeit für Ehrungen im „ Wartburgschützenkreis „ e.V. 
 
1.1. Zuständig für Ehrungen  ist der Vorstand vom WSK. 
 
1.2. Anträge für Ehrungen sind schriftlich (Siehe Formblatt) an den Ehrungsrat zu stellen. 

Antragsberechtigt sind Mitglieder und Referenten des Gesamtvorstandes und des 
Ehrungsrates vom WSK sowie Vorstands – und  Ehrungsratsmitglieder der 
Mitgliedsvereine des WSK. 

1.3. Ehrungsanträge für Ehrungen des LSB sind direkt an den LSB zu stellen. 
 
2. Arten der Ehrungen und Übersicht 
 

1. Ehrungen „ Wartburgschützenkreis“ e.V.            ( WSK ) 
2. Ehrungen „ Thüringer Schützenbund „ e.V.  ( TSB ) 
3. Ehrungen „ Landes Sportbund Thüringen „ e.V. ( LSB ) 
4. Ehrungen „ Deutscher Schützenbund „ e.V.  ( DSB ) 
 

2. 1. Ehrungen „ Wartburgschützenkreis“ e.V. Ehrungsabstand

2. 1.1 Ehrenurkunde des ( WSK ) Kreisschützenmeisters  jährlich 

2. 1.2 Goldene Ehrennadel des Kreisschützenmeisters individuell zu besonderen Höhepunkten 

2. 1.3 Ehrenmedaille des WSK                       individuell zu besonderen Höhepunkten 
2. 1.4 Ehrenmedaille des WSK Bronze, Silber, Gold    für Sportschützen 3 Jahre 
2. 1.5 Ehrenmedaille des WSK Bronze, Silber, Gold    für Übungsleiter 3 Jahre 

2. 1.6 Ehrenmedaille des WSK Bronze, Silber, Gold    für Schießsportleiter 
und Kampfrichter 3 Jahre 

2. 1.7 Ehrenkreuz des WSK in Bronze  3 Jahre 
2. 1.8 Ehrenkreuz des WSK in Silber  3 Jahre 
2. 1.9 Ehrenkreuz des WSK in Gold   mind. 5 Jahre 
2. 1.10 Ehrenamt  im WSK   Siehe Pkt. 5.10. 
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2. 2.  Ehrungen „ Thüringer Schützenbund „ e.V. Richtlinien 

Ehrungsabstand  
2. 2.1 

 
Ehrenurkunde des TSB 

 
jährlich 

2. 2.2 Ehrennadel des TSB  in Silber 2 Jahre 
2. 2.3 Ehrennadel des TSB  in Gold 2 Jahre 
2. 2.4 Ehrenkreuz des TSB  in Bronze 3 Jahre 
2. 2.5 Ehrenkreuz des TSB  in Silber 3 Jahre 
2. 2.6 
 

Ehrenkreuz des TSB  in Gold am Bande mind. 5 Jahre 
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Weitere Ehrungen des „ Thüringer Schützenbund „ e.V. : 
     
 Ehrungen für Vereine des TSB und Kreisverbände 

• Fahnenband anlässlich der Fahnenweihe 
• Ehrenschild für Fahnenschaft  
• Erinnerungsband für Vereinsfahnen anlässlich besonderer Höhepunkte 
• Urkunden anlässlich von Vereinsjubiläen 

 
 Spezielle Ehrungen 

• Anerkennungsurkunde „Förderndes Mitglied des TSB” 
• Ehrenmitglied des TSB 
• Ehrenamt im TSB 
• Eintragung ins Ehrenbuch des TSB 

 
2. 3. Ehrungen „ Landes Sportbund Thüringen „ e.V. Richtlinien 
 
2. 3.1 

 
Ehrennadel mit Urkunde 

  

2. 3.2 Guts Muths-Ehrenplakette mit Nadel und Urkunde in Bronze  
2. 3.3 Guts Muths-Ehrenplakette mit Nadel und Urkunde in Silber 
2. 3.4 Guts Muths-Ehrenplakette mit Nadel und Urkunde in Gold 
2. 3.5 Ehrenurkunde im Ledereinband  
2. 3.6 Ehrenmitgliedschaft mit Lorbeerblatt und Urkunde  
2. 3.7 Verdienstplakette mit Urkunde  
2. 3.8 Jubiläumsplakette  
2. 3.9  „ Grünes Band „ ( Talentförderung Dresdner Bank )  
2. 3.10 „ Sportplakette des Bundespräsidenten „ 
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2. 4. Ehrungen „ Deutscher Schützenbund „ e.V. Richtlinien 
 Art der Ehrungen Ehrungsabstand  

 
2. 4.1 

 
Goldene Ehrennadel    ( auch an Nichtmitglieder möglich ) 

2. 4.2 Ehrenkreuz in Bronze 3 Jahre 
2. 4.3 Ehrenkreuz in Silber 3 Jahre 
2. 4.4 Goldene Medaille am grünen Band 3 Jahre 
2. 4.5 Ehrenkreuz in Gold 4 Jahre 
2. 4.6 Ehrenkreuz in Gold (Sonderstufe) 5 Jahre 
 
2. 4.7 

 
Ehrennadel des Präsidenten  in  Grün     für  10 Jahre aktive Tätigkeit 

2. 4.8 Ehrennadel des Präsidenten  in  Bronze  für  15 Jahre aktive Tätigkeit 
2. 4.9 Ehrennadel des Präsidenten  in  Silber    für  20 Jahre aktive Tätigkeit 
2. 4.10 Ehrennadel des Präsidenten  in  Gold      für  25 Jahre aktive Tätigkeit 
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2. 4.11                             Sebastianus - Nadel      für  30 Jahre aktive Tätigkeit  
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3.  Ehrungsausschuss 
 
3.1 Der Ehrungsausschuss wird jährlich vom Kreisschützentag berufen. 

Der Ehrungsausschuss wird entsprechend der gültigen Satzung gebildet. 
 Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Ehrenrates. 
  
3.2. Die entscheidungsreife Bearbeitung der Ehrungsanträge erfolgt durch den Ehrungsausschuss des 

WSK. Bei der Beurteilung der Anträge hat der Ehrenausschuss strenge Maßstäbe anzulegen und 
kann beweiskräftige Unterlagen bei den Antragstellern als Ergänzung schriftlich mit Termin  
anfordern. Er kann Anträge ablehnen oder zurückstellen. 
In beiden Fällen sind nach Bestätigung durch den Vorstand des WSK die Begründungen den 
Antragstellern schriftlich zu übermitteln. 

 
3.3 Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens 3 Mitglieder 

anwesend sind. Beschlüsse ergehen mit einfacher Mehrheit. 
 
4. Anträge und Entscheidungen über Verleihungen 
 
4.1. Anträge  

Grundsätzlich entscheidet der Vorstand des WSK über die vom Ehrungsausschuss bearbeiteten 
Anträge. In allen Fällen besonderer Eilbedürftigkeit kann der Kreisschützenmeister im 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Ehrenrates Ehrungsanträge bestätigen. Der Vorstand ist 
davon zur nächsten Tagung zu unterrichten. 

  
5. Bedingungen für die Ehrungen 
 

Grundlage aller Ehrungen ist die Satzung des WSK e. V. .Alle Ehrungen stellen eine Würdigung 
besonderer Verdienste um das  Deutsche Schützenwesen dar. Die verschiedensten Stufen drücken 
dabei den Grad der Anerkennung aus. In der Regel werden die Ehrungen unter folgenden 
Voraussetzungen verliehen: 

  
5. 1. Die Ehrenurkunde des ( WSK ) Kreisschützenmeisters stellt die erste Stufe dar. Sie kann an 

Mitglieder und Vereine – auch an Nichtmitglieder – verliehen werden, wenn besondere Verdienste 
auf Vereins- und Kreisebene vorliegen. 

 
5. 2. Mit der „ Goldenen Ehrennadel des Kreisschützenmeisters „ werden besondere Verdienste von 

Einzelpersonen für den  „ Wartburgschützenkreis “ e.V. gewürdigt. Sie kann auch in besonderen 
Ausnahmefällen an Nichtmitglieder verliehen werden. 

 
5. 3. Die „ Ehrenmedaille des Wartburgschützenkreises „  ist eine Würdigung und Anerkennung 

besondere Verdienste von Einzelpersonen für den  „ Wartburgschützenkreis “ e.V. . Damit werden 
verdienstvolle Einzelpersonen zu bestimmten  Höhepunkten im Verein und auch im persönlichen 
Leben geehrt. Sie kann auch in besonderen Ausnahmefällen an Nichtmitglieder verliehen werden. 

 
5. 4. Mit der „ Ehrenmedaille des Wartburgschützenkreises – für Sportschützen „  werden 

besondere hohe sportliche Leistungen, bei den Thüringer- und   Deutschen Meisterschaften und 
internationalen Wettkämpfen und Meisterschaften,  für den  „ Wartburgschützenkreis “ e.V. 
gewürdigt.   

5. 5. Mit der „ Ehrenmedaille des Wartburgschützenkreises – für Übungsleiter „  werden besondere 
Verdienste von Trainern und Übungsleitern für den  „ Wartburgschützenkreis “ e.V. gewürdigt.  

 
5. 6. Mit der „ Ehrenmedaille des Wartburgschützenkreises – für Schießsportleiter „  werden 

besondere Verdienste der Schießsportleiter und Kampfrichter  für den  „ Wartburgschützenkreis “ 
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e.V.  gewürdigt.  
 
5. 7. Das „ Ehrenkreuz des Wartburgschützenkreises  in Bronze „ kann für hervorragende Verdienste 

im Verein und auf  Kreisebene verliehen werden. 
 
5. 8. Das „ Ehrenkreuz des Wartburgschützenkreises  in Silber „ kann für langjährige (10 – Jahre) 

hervorragende Verdienste in der Vorstandsarbeit im Verein und auf  Kreisebene verliehen werden. 
 
5. 9. Das „ Ehrenkreuz des Wartburgschützenkreises  in Gold „ kann für langjährige (15 – 20 Jahre) 

hervorragende Verdienste in der Vorstandsarbeit  auf  Kreisebene verliehen werden. 
 
5. 10.  Mit dem Titel „Ehrenamt im WSK” können Mitglieder, nach mehrjähriger verdienstvoller  

Tätigkeit, beim Ausscheiden aus dem Amt geehrt werden. 
 
5. 11.  Der geforderte Ehrungsabstand bedeutet Mindestabstand und begründet 
 keinerlei Anspruch auf eventuelle weitere Ehrungen. 
 
5. 12. In das  „ Ehrenbuch des WSK ”  werden folgende Ehrungen, mit Bild des Geehrten, eingetragen : 

2.1.3 bis 2.1.10. 
 
6. Kostenbeitrag pro Ehrung 

Die Kosten für  Ehrungen trägt der Antragsteller. 
An den „Wartburgschützenkreis“ e.V.  sind folgende Kostenbeiträge zu entrichten: 

  
2. 1. Ehrungen „ Wartburgschützenkreis“ e.V. Kostenbeitrag 
 
2. 1.1 

 
Ehrenurkunde des ( WSK ) Kreisschützenmeisters 

 
2,00  Euro 

2. 1.2 Goldene Ehrennadel des Kreisschützenmeisters 5,00  Euro 
2. 1.3 Ehrenmedaille des WSK                                         5,00  Euro 
2. 1.4 Ehrenmedaille des WSK  Bronze, Silber, Gold    5,00  Euro 
2. 1.5 Ehrenmedaille des WSK  Bronze, Silber, Gold    5,00  Euro 
2. 1.6 Ehrenmedaille des WSK  Bronze, Silber, Gold    5,00  Euro 
2. 1.7 Ehrenkreuz des WSK in Bronze    15,00  Euro 
2. 1.8 Ehrenkreuz des WSK in Silber 20,00  Euro 
2. 1.9 Ehrenkreuz des WSK in Gold  25,00  Euro 
2. 1.10 Ehrenamt  im WSK   
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7.  Aberkennung von Ehrungen 
 

Anträge auf Aberkennung  einer Ehrung sind mit schriftlicher  Begründung über die Vorstände der 
Vereine an den Kreisschützenmeister oder den Ehrenrat des WSK  einzureichen. Über eine 
Aberkennung  einer Ehrung entscheidet der Gesamtvorstand des WSK nach Anhörung des 
Ehrungsausschusses.   

 
Die Ehrungsordnung wurde am  09.02. 2002 vom Kreisschützentag des WSK beschlossen und tritt 
mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
  
 

Reinhard Wilhelm      Dieter  Kummer 
Kreisschützenmeister       Ehrenrat 


